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Vorbemerkungen zum Nachtrag 1, gultig ab 1. Januar 2017

Infolge der Analyse der Wirksamkeit des 2008 eingefuhrten risikoori-
entierten Konzeptes wird das Kreisschreiben an die Ausgleichkas-
sen Uber die Kontrolle der Arbeitgeber angepasst.

Die wesentlichen Anderungen sind die folgenden:

— EinfUhrung der Bestatigung der Korrektheit der Angaben, welche
die strukturierte Deklaration ersetzt,

— Die Grenze zwischen den Kategorien | und Il wird von
CHF 100000 auf CHF 150000 heraufgesetzt,

— Anderung der Formel, welche die zu tatigende Mindestanzahl von
Arbeitgeberkontrollen der Lohnsummenkategorien 0 und | be-
stimmt,

— Anderung der Umrechnungstabelle zwischen Punkten und Kon-
trollfristen, und

— Eine Firma wird von nun an spatestens innert 4 Jahren seit der
Firmengrundung kontrolliert, wenn ihre Lohnsumme hoher als
CHF 100000 ist.

Die Randziffern 2002 bis 2004.2 bezuglich der Bestatigung der Kor-

rektheit der Angaben treten per 1. Januar 2018 in Kraft. Die Formu-

lare zur individuellen Beitragsabrechnung des Jahres 2017 missen
jedoch die Bestatigung der Korrektheit der Angaben enthalten.

Die Anderungen sind mit dem Vermerk 1/17 gekennzeichnet.
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Vorbemerkungen zum Nachtrag 2, gultig ab 1. Januar 2020

Als Unterstutzung bei der Durchfuhrung und der Kontrolle der inter-
nationalen Versicherungsunterstellung werden als Hilfsmittel im An-
hang 2 eine Checkliste fur den Arbeitgeber und im Anhang 3 eine
Checkliste fur die Arbeitgeberkontrolle aufgenommen.

Die beiden Checklisten sind zudem auf der Vollzugsseite des BSV
aufgeschaltet (Checkliste fur den Arbeitgeber: https://sozialversiche-
rungen.admin.ch/de/d/12308 und Checkliste fur die Arbeitgeberkon-
trolle: https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/12311).
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Vorbemerkungen zum Nachtrag 3, gultig ab 1. Januar 2021

Mit der fortschreitenden Digitalisierung werden immer mehr Akten in
elektronischer Form gefuhrt und mit den entsprechenden Zugriffs-
rechten kann von Uberall her darauf zugegriffen werden. In Fallen, in
welchen dadurch eine Arbeitgeberkontrolle auf Distanz vollumfang-
lich moéglich ist, kann der Arbeitgeberkontrolleur entscheiden, auf die
Prafung vor Ort zu verzichten. Im Grundsatz bleibt nach wie vor die
Prufung vor Ort der Normalfall, aber es kann davon abgewichen
werden, wenn auf Distanz auf alle erforderlichen Unterlagen und
Auskunfte zugegriffen werden kann. Die Entscheidung, nicht vor Ort
zu prufen, liegt alleine beim Prufer, der auch die Verantwortung fur
die korrekt durchgefuhrte Arbeitgeberkontrolle tragt. Die Randziffern
1002 und 1003 wurden angepasst.

Die Kapitel 2.2 und 2.3 wurden Uberarbeitet. Die Bestatigung der
Korrektheit der Angaben als Ankreuzfeld wurde gestrichen. Statt-
dessen wird auf dem Bestatigungsformular ein Verweis auf die rele-
vanten Informationen angebracht. Ein Textmuster befindet sich im
Anhang.

Die Arbeitgeber, die Lohne ausbezahlen, mussen weiterhin jahrlich
eine Lohnbescheinigung einreichen. Bei den angeschlossenen Mit-
gliedern, die keine Lohne ausbezahlen ("Nuller") entscheidet die
Ausgleichskasse, ob sie die Bestatigungen weiterhin jahrlich im
Rahmen der Lohnbescheinigungen oder separat und in einer ande-
ren Periodizitat einholt. Diese Bestatigungen mussen mindestens
alle 5 Jahre eingeholt werden.

Die Anderungen sind mit dem Vermerk 1/21 gekennzeichnet.
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Vorbemerkungen zum Nachtrag 4, gultig ab 1. Januar 2022

Auf Antrag der Begleitgruppe AHV/SUVA hat die Kommission Auf-
sicht und Organisation anlasslich ihrer Sitzung vom 26. Oktober
2021 die Lohnsummen bei den Verzichtsgrinden einer Kontrolle
von <100'000 auf <150'000 erhoht. Die Lohnsummen bei den Num-
mern 1-4 bei der Randziffer 2021 wurden deshalb angepasst.

Grossbritannien gehort seit dem 1.1.2021 aufgrund des Brexit nicht
mehr zur EU. Die Checkliste fur den Arbeitgeber wurde deshalb ent-
sprechend angepasst.
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Vorbemerkungen zum Nachtrag 5, gultig ab 1. Januar 2025

Aufgrund von Anderungen im AHVG gilt neu nur die durch eine ge-
mass Art. 68b Abs. 1 Bst. a-c AHVG zugelassene Stelle durchge-
fuhrte Kontrolle als Arbeitgeberkontrolle. Die Rz 1003 wird entspre-
chend angepasst.

Aufgrund von Anderungen im AHVG und in der AHVV wurden bei
den Rz 1002, 1003 und 2004.2 die Artikel bei den Verweisen auf
AHVG und AHVV angepasst.

Die Checkliste fur die Arbeitgeberkontrolle (vgl. Anhang 3 sowie Do-
kumente | BSV Vollzug (admin.ch)) wurde aufgrund der neuen Re-
gelungen betr. Telearbeit im EU-Raum (vgl. hierzu die WVP) aktuali-
siert.

Die Anderungen sind mit dem Vermerk 1/25 gekennzeichnet.
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Vorbemerkungen zum Nachtrag 6, gultig ab 1. Juni 2026

Bis zur Corona Pandemie galt fur die Arbeitgeberkontrollen der
Grundsatz "Durchfiihrung an Ort und Stelle". Als Folge der Ein-
schrankungen in Zusammenhang mit der Pandemie wurde dieser
Grundsatz gelockert. Die Arbeitgeberkontrolleure erhielten die Mog-
lichkeit, auf eine Kontrolle an Ort und Stelle zu verzichten, wenn Sie
auf elektronischem Weg Zugang zu allen fur die Kontrollen notwen-
digen Daten erhalten haben und die Prufung auf diesem Weg or-
dentlich durchgefuhrt werden konnte.

In der Rz 1003.3 KAA wurden jedoch Sonderfallkontrollen aufge-
fuhrt, bei welchen die Kontrollen weiterhin an Ort und Stelle durch-
gefuhrt werden mussten. Da diese Kontrollen oftmals bei einem
Treuhander durchgefihrt werden, ist der Zweck des direkten Kon-
takts mit dem Mitglied nicht mehr gegeben und auch die auf den
1.1.2024 in Kraft getretene Verordnungsanpassung wurde ohne
diese Einschrankung formuliert, weshalb auch bei den in Rz 1003.3
erwahnten Sonderkontrollen auf eine Durchfiihrung an Ort und
Stelle verzichtet werden kann.

Dabei ist wichtig, dass im Grundsatz immer noch eine Kontrolle an
Ort und Stelle vorgesehen bleibt und diese nicht verwehrt werden
darf, jedoch die mit der Durchfuhrung der Arbeitgeberkontrolle be-
auftragte Stelle nun immer selbst beurteilen und entscheiden kann,
ob die Kontrolle an Ort und Stelle oder remote durchgefuhrt wird.

Die Rz 1003.3 wird deshalb per 1.6.2026 aufgehoben.

Die Anderung ist mit dem Vermerk 6/26 gekennzeichnet.
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1002
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1003
1/25

1003.1
1/21

1003.2
1/21

1. Grundsatzliches

Die Ausgleichskassen Uben gegenuber ihren angeschlos-
senen Arbeitgebern die Aufsichtsfunktion zur Einhaltung
der gesetzlichen Bestimmungen und der dazugehorenden
Ausfuhrungsbestimmungen im Bereich der Sozialversiche-
rungen aus. Die Kassenleiter sind verantwortlich fur eine
effektive und effiziente Ausgestaltung und Umsetzung der
Aufsichtsfunktion.

Die der Ausgleichskasse angeschlossenen Arbeitgeber
sind gemass Art. 68b Abs. 1 Satz 1 AHVG periodisch auf
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der da-
zugehorenden Ausfuhrungsbestimmungen hin zu kontrol-
lieren. Dazu dient die Arbeitgeberkontrolle (Art. 163 Abs. 1
AHVV).

Die durch folgende Stellen durchgefuhrte Kontrolle gilt als

Arbeitgeberkontrolle:

- ein Revisionsunternehmen und einen leitenden Revisor,
welche die Anforderungen von Art. 68 AHVG erfullen
(= Revisionsstellen von AHV-Ausgleichskassen);

- eine besondere Abteilung der Ausgleichskasse (= von der
AHV-Ausgleichskasse angestelltes Personal) oder eine
Fachorganisation der Ausgleichskassen (= RSA);

- einen Versicherungstrager oder ein Durchfihrungsorgan
einer Sozialversicherung nach dem ATSG (= SUVA).
(Art. 68b Abs. 1 AHVG; Art. 162 Abs. 1 Satz 1 AHVV;
Art. 164 AHVV).

Die Arbeitgeberkontrolle findet grundsatzlich an Ort und
Stelle statt. Der Verzicht auf die Durchfihrung an Ort und
Stelle kann nicht von vorgesetzter Stelle angeordnet oder
vom kontrollierten Arbeitgeber verlangt werden.

Die Arbeitgeberkontrolleure tragen die Verantwortung,
dass ihre Kontrollen vollstandig und korrekt durchgefuhrt
werden. Sie konnen sich dafur entscheiden, auf die Kon-
trolle vor Ort zu verzichten, wenn sie auf elektronischem
Weg Zugang zu allen fur die Kontrollen notwendigen Daten

EDI BSV | Kreisschreiben an die Ausgleichkassen Uber die Kontrolle der Arbeitgeber (KAA)
Giiltig ab 1. Januar 2008 | Stand: 1. Juni 2026 | 318.107.08 d


http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a68.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a162.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a162.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a68.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a162.html

11 von 27

1003.3
6/26

1004

1005

1006

1007

und Unterlagen haben und davon uberzeugt sind, die Pru-
fung auf diesem Weg ordentlich durchfuhren zu kénnen.
Sie behalten jederzeit das Recht, trotzdem noch an Ort und
Stelle zusatzliche Prufungen durchzufuhren.

aufgehoben

Der Arbeitgeber ist verpflichtet:

— die Weisungen zu befolgen;

— die Revisoren zu empfangen;

— Auskunft zu erteilen;

— bei den Kontrollen mitzuwirken;

— die notwendigen Unterlagen bereitzustellen.

Eine allfallige Verfligung, mit der die Ausgleichskasse eine
Arbeitgeberkontrolle anordnet, kann vom Arbeitgeber auf
dem Rechtswege angefochten werden. Insbesondere kann
sich der Betroffene gegen den mit der Arbeitgeberkontrolle
betrauten Revisor, bzw. die Revisionsstelle mit der Begrun-
dung wenden, dass der Revisor ihm gegenuber befangen
ist (EVG vom 25. Oktober 1964, ZAK 1965 S. 98).

Die vorliegenden Weisungen stellen den Mindeststandard
zur Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun-
gen und der dazugehorenden Ausfuhrungsbestimmungen
im Bereich der AHV, EO und IV dar.

Individuelle Adaptionen und Erganzungen des Kontrollkon-
zepts sind zulassig. Diese mussen jedoch zwingend und in
jedem Einzelfall (d.h. bezogen auf jeden einzelnen Arbeit-
geber) zu einer Erhéhung der Kontrollfrequenz bzw. zu zu-
satzlichen Massnahmen fuhren.
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2002
1/21

2003
1/21

2004
1/21

2. Kontrollkonzept

2.1 Lohnsummenkategorien

Es gelten folgende Lohnsummenkategorien. Die Definition
des Lohns richtet sich nach der Wegleitung Uber den mas-
sgebenden Lohn (WML) in der AHV, IV und EO.

Lohnsummenkategorie |Untere Grenze in TCHF |Obere Grenze in TCHF
Kategorie O =0 =0

Kategorie | >0 <150

Kategorie Il >=150 <500

Kategorie Il >= 500 <5000

Kategorie IV >= 5000

2.2 Bestatigung der Korrektheit der Angaben

aufgehoben

Auf der Lohnbescheinigung (siehe Rz 2059 WBB) ist ein
Verweis auf das Merkblatt 2.01 Lohnbeitrage an die AHV,
die IV und die EO der Informationsstelle AHV/IV (mit einem
elektronischen Link oder in physischer Form) anzubringen,
damit der Arbeitgeber auf die Entgelte und Bezuge, die
zum massgebenden Lohn gehoren oder nicht, hingewiesen
wird.

Dies macht den Arbeitgeber auf die Tragweite seiner Be-
statigung aufmerksam.

Ein Textvorschlag fur den Verweis auf den massgebenden
Lohn befindet sich im Anhang 1.

Bei Mitgliedern mit der Lohnsummenkategorie 0O ist beson-
ders darauf hinzuweisen, dass auch VR-Honorare i.d.R.
pflichtigen Lohn darstellen.

Jeder Arbeitgeber, der beitragspflichtige Lohne ausbezahlt
(Lohnsummenkategorien | bis IV), reicht seiner Ausgleichs-
kasse jahrlich die individuelle Beitragsabrechnung samt
Bestatigung der Korrektheit der Angaben ein.
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2004.1
1/21

2004.2
1/25

2004.3
1/17

2005

Angeschlossene Arbeitgeber mit der Lohnsummenkatego-
rie 0 reichen periodisch eine Bestatigung ein, dass in der
Deklarationsperiode keine pflichtigen Lohne ausbezahlt
worden sind. Die Ausgleichskassen bestimmen:

— den Melderhythmus fur die periodische Bestatigung. Da-
bei mussen die Deklarationen alle 5 Jahre eingeholt wer-
den, konnen aber auch weiterhin jahrlich erhoben wer-
den;

— ob die Deklaration im Rahmen des ordentlichen Prozes-
ses der Lohnbescheinigungen erfolgt oder in einem se-
paraten Prozess erhoben wird;

— den Zeitpunkt, bis zu welchem die Deklaration bei der
Kasse eingetroffen sein muss. Frihestens maoglich ist
der 30. Januar, spateste Frist ist der 31. August, damit
die Mahnprozesse noch ordentlich durchgefuhrt werden
konnen. Die Mahnfristen aus dem ordentlichen Lohnbe-
scheinigungsprozess laufen analog ab dem von der
Kasse festgelegten Meldedatum.

Beim Ausbleiben einer Riuckmeldung nach erfolgter Mah-
nung wird eine Ordnungsbusse (Art. 88 und 91 AHVG),
eine Veranlagung (Art. 38 AHVV) oder eine Arbeitgeber-
kontrolle veranlasst. Ausgenommen sind die physischen
Personen der Lohnsummenkategorie 0, welche im Register
zu diesem Zeitpunkt geloscht werden.

(Im Falle der fehlenden individuellen Beitragsabrechnung
verweisen wir auf die WBB.)

2.3 Arbeitgeberkontrollen in den Lohnsummenkatego-
rien 0 und |

Auf Basis der Informationen, die sich aus der laufenden Ri-
sikolberwachung ergeben (gemass Rz 2018), entscheidet
die Ausgleichskasse uber die Notwendigkeit einer Arbeit-
geberkontrolle.

Sofern eine Arbeitgeberkontrolle durchzufuhren ist, ist
diese zeitlich so anzusetzen, dass Beitrage innert 5 Jahren
nach dem letzten vollstandig revidierten Kalenderjahr durch
Verfigung geltend gemacht werden kénnen.

EDI BSV | Kreisschreiben an die Ausgleichkassen Uber die Kontrolle der Arbeitgeber (KAA)
Giiltig ab 1. Januar 2008 | Stand: 1. Juni 2026 | 318.107.08 d



14 von 27

2006
1/21

2007

2008

2009

2010

Jahrlich ist mindestens folgende Anzahl an Arbeitgeber-
kontrollen der Lohnsummenkategorien 0 und | durchzufuh-
ren. Die Anzahl wird nach folgender Formel berechnet:
5% der Anzahl Arbeitgeber mit Lohnsumme zwischen
CHF 100'000 und CHF 150'000. Wie diese Anzahl auf die
Lohnsummenkategorien 0 und | verteilt wird, bestimmt die
Kasse aufgrund ihrer RisikoUberlegungen.

2.4 Arbeitgeberkontrollen in den Lohnsummenkatego-
rien Il bis IV

Alle Arbeitgeber der Lohnsummenkategorien Il bis IV sind

jeweils zum Zeitpunkt der Verarbeitung der Berichte aus

der Arbeitgeberkontrolle aufgrund folgender vier Kriterien

zu beurteilen:

1. Ergebnis der letzten Arbeitgeberkontrolle

2. Qualitat des Personalwesens

3. Qualitat der Zusammenarbeit zwischen Ausgleichskas-
sen und Arbeitgeber

4. Unternehmensspezifische Kriterien

Das Kriterium ,Ergebnis der letzten Arbeitgeberkontrolle®
umfasst die Beurteilung der festgestellten Differenzen in
der Abrechnung sowie die Schwere der festgestellten Ab-
rechnungsmangel.

Das Kriterium ,Qualitat des Personalwesens® hat folgende

Aspekte zu berucksichtigen:

— Vorhandenseins und Eignung des eingesetzten Lohn-
buchhaltungsprogramms;

— Qualifikation der mit dem Personalbereich betrauten Per-
sonen;

— Veranderungen im Personalwesen;

— weitere Aspekte, welche die Qualitat des Personalwe-
sens beeinflussen.

Das Kriterium ,Zusammenarbeit zwischen Ausgleichskas-
sen und Arbeitgeber® beinhaltet folgende Aspekte:

— Zahlungsmoral;

— Zusammenarbeit im taglichen Geschaft;
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— Mitwirkungs- und Auskunftsbereitschaft;

— Reaktion auf Mangel;

— weitere Aspekte, welche die Qualitat der Zusammenar-
beit zwischen Ausgleichskasse und Arbeitgeber beein-
flussen.

2011 Die Ausgleichskassen definieren und bewerten im eigenen
Ermessen ,unternehmensspezifische Kriterien®, welche
nicht bereits unter Rz 2009 und Rz 2010 aufgefuhrt sind.
Folgende Aspekte kdnnen ausgewahlt und bei Bedarf er-
ganzt werden:

— Fluktuationsrate beim Arbeitgeber;

— Plausibilitat der Lohnsummenentwicklung;

— Anteil an Aushilfen; Saisonalpersonal;

— Ausrichtung von Spesen; Fringe Benefits;

— Firmentyp; Firmenentwicklung (z. B. Internationalitat,
Branche);

— Restrukturierungen, Zusammenlegungen, Handanderun-
gen.
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2012

2013
1/17

2014

2015

Die Beurteilung der Kriterien erfolgt mittels folgender Skala.

0 Punkte |1 Punkt 2 Punkte |3 Punkte |9 Punkte
Ergebnis der keine Diffe- Differenzen | Differenzen
letzten renzen vor- vorhanden; | vorhanden;
Kontrolle handen geringe wesentliche

Mangel Mangel

Qualitat des Per-|sehr hohe |eher hohe |ehertiefe |sehr tiefe
sonalwesens Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat
Zusammenarbeit | sehr hohe |eher hohe |ehertiefe |sehr tiefe
zwischen Aus- |Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat
gleichskasse
und
Arbeitgeber
Unternehmens- |sehr eher eher prob- |sehr proble-
spezifische unproble- |unproble- |lematische |matische
Kriterien matische matische Kriterien Kriterien

Kriterien Kriterien

Die Kontrollfrist bestimmt sich aus der Summe der ermittel-
ten Punktwerte.

Kontrollfrist Kontrollfrist Kontrollfrist

9 Jahre 7 Jahre 5 Jahre
Lohnsummen-
kategorie Il 0 — 5 Punkte 6 — 10 Punkte 11 — 18 Punkte
Lohnsummen-
kategorie Ill 0 — 2 Punkte 3 — 6 Punkte 7 — 18 Punkte
Lohnsummen-
kategorie IV 0 — 18 Punkte

Auch den Arbeitgebern der Kategorie IV werden Punkte
zugeordnet, da sie durch eine Verminderung der Lohn-
summe in eine tiefere Kategorie fallen konnten.

Die Kontrollfrist beginnt jeweils am 1. Januar des Folgejah-
res des letzten vollstandig revidierten Kalenderjahres zu

laufen.

Die Arbeitgeberkontrolle ist zeitlich so anzusetzen, dass
Beitrage spatestens im Folgejahr nach Ablauf der Kontroll-
frist durch Verfugung geltend gemacht werden konnen.
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2016

2017

2018

2019

2020

Gegenstand der Arbeitgeberkontrolle ist grundsatzlich die
unverjahrte Beitragsperiode.

2.5 Laufende Risikouberwachung

Im Rahmen der laufenden Risikouberwachung werden In-
formationen gesammelt und ausgewertet, welche auf be-
stehende und zukunftige Mangel in der Abrechnung
schliessen lassen.

2.5.1 Lohnsummenkategorie |

Die Ausgleichskassen ziehen die Erkenntnisse aus der lau-
fenden Risikouberwachung beim Entscheid der Durchflih-
rung einer Arbeitgeberkontrolle bei.

2.5.2 Lohnsummenkategorien Il bis IV

Die Ausgleichskassen entscheiden aufgrund der Erkennt-

nisse aus der laufenden Risikouberwachung uber die Not-

wendigkeit einer Verkurzung der Kontrollfrist. Diese Mass-

nahme ist insbesondere bei folgenden Beobachtungen an-

gezeigt:

— die Lohnunterlagen / Lohnbescheinigungen sind nicht er-
haltlich;

— die Lohnunterlagen / Lohnbescheinigungen sind mangel-
haft ausgefullt oder nicht plausibel;

— die Zahlungsmoral verschlechtert sich;

— es werden andere Umstande bekannt, welche auf Man-
gel in der Abrechnung schliessen lassen.

Falls die Umstande auf erhebliche Mangel in der Abrech-
nung schliessen lassen, ist spatestens innerhalb der kir-
zesten Kontrollfrist von 5 Jahren eine Arbeitgeberkontrolle
durchzufuhren.
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2.6 Sonderfille (Ubersteuerung)

In folgenden Sonderfallen ist eine Arbeitgeberkontrolle
durchzufihren. Sofern nichts anderes vermerkt, gelten die
Regelungen fur alle Arbeitgeber der Lohnsummenkatego-
rien | bis IV und unabhangig allfallig definierter Kontrollfris-
ten.

Nr. Ausléser einer Kontrolle  Verzichtsgriinde [Spatester Zeitpunkt

einer Kontrolle der Kontrolle und der
allfalligen
Verfiigung
1. Firmengrindung Lohnsumme innert vier Jahren seit
<150 000 der Firmengrindung
2. Ein Unternehmen (Einzel- Lohnsumme umgehend

firma oder Gesellschaft) wird < 150 000
aufgeldst und nicht durch
eine andere Firma mit Aktiven
und Passiven ubernommen.

3. Es findet ein Lohnsumme umgehend nach vollzo-
Kassenwechsel statt. <150 000 genem Kassenwechsel
4. Der Konkurs wird eréffnet Lohnsumme umgehend
oder ein Begehren um <150 000
gerichtlichen Nachlass wird
eingereicht.
5. Beantragen einer Kontrolle umgehend

durch den Arbeitgeber

Bei Kassenwechsel ist die bisherige Ausgleichskasse fur
die Arbeitgeberkontrolle verantwortlich. Sie hat der neuen
Ausgleichskasse ein Doppel des letzten Kontrollberichts
und die Beurteilung der Kriterien gemass Rz 2012 zu Uber-
mitteln. Die neue Ausgleichkasse kann die Beurteilung der
Kriterien der bisherigen Ausgleichskasse Ubernehmen.

3. Berichterstattung

Uber jede durchgefiihrte Arbeitgeberkontrolle ist ein detail-
lierter Kontrollbericht zu verfassen.

Zudem ist eine standardisierte Zusammenfassung des
Kontrollberichts zu erstellen.

Die Aufbewahrung der Berichte regelt das Kreisschreiben
uber die Aktenaufbewahrung.
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Die Ausgleichskassen sind autorisiert, die Ergebnisse der
Arbeitgeberkontrollen auf Bestellung an andere Aus-
gleichskassen und andere Sozialwerke weiterzuleiten.

4. Verarbeitung der Kontrollberichte

Innert 60 Tagen seit Eingang des Kontrollberichts erteilt die
Ausgleichskasse dem Arbeitgeber Weisungen zur Mangel-
behebung, stellt geschuldete Beitrage in Rechnung und er-
stattet die zu viel in Rechnung gestellten Beitrage zuruck.

5. Kosten / Sanktionen

Die Kosten fur die Arbeitgeberkontrollen gelten als Verwal-
tungskosten der Ausgleichskassen (Art. 170 Abs. 2 AHVV)
und durfen dem Arbeitgeber normalerweise nicht auferlegt
werden.

Eine Weiterverrechnung der durch eine Kontrolle verur-
sachten Kosten ist als Sanktionsmassnahme in folgenden
Fallen durchzusetzen:

— Der Arbeitgeber enthalt dem Revisor absichtlich Unterla-
gen vor;

— aus dem Verhalten des Arbeitgebers ergibt sich, dass er
versucht, sich der Kontrolle teilweise oder ganz zu ent-
ziehen;

— der Arbeitgeber beachtet Weisungen nicht, die ihm von
der Ausgleichskasse bei einer friheren Arbeitgeberkon-
trolle erteilt wurden;

— der Arbeitgeber halt an Mangeln fest;

— der Arbeitgeber betreibt Schwarzarbeit.

Daruber hinaus kann die Ausgleichskasse in weiteren, be-

grundeten Fallen die durch eine Kontrolle verursachten

Kosten weiterverrechnen. Darunter fallen unter anderem

folgende Sachverhalte:

— Der Arbeitgeber empfangt den Revisor ohne triftigen
Grund nicht oder ersucht verspatet um die Verschiebung
eines angekundigten Besuches;
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— die Bucher sind mangelhaft geflhrt.

Weigert sich der Arbeitgeber, die ihm auferlegten Mehrkos-
ten zu entrichten, halt die Ausgleichskasse den entspre-
chenden Betrag in einer Verfugung fest.

6. Ubergangsbestimmungen

Die Rz 2002 bis 2004.2 bezuglich der Bestatigung der Kor-
rektheit der Angaben treten per 1. Januar 2018 in Kraft.

Die Formulare zur individuellen Beitragsabrechnung des
Jahres 2017 mussen die Bestatigung der Korrektheit der
Angaben enthalten.

Fur die Anpassung der individuellen Beitragsabrechnungen
der Kategorie 0 kdnnen die Ausgleichskassen eine Uber-
gangszeit von vier Jahren geltend machen. Wahrend die-
ser Periode passen sie schrittweise jahrlich einen zusatzli-
chen Viertel dieser Formulare an, indem sie die Bestati-
gung der Korrektheit der Angaben hinzufugen.

aufgehoben

aufgehoben

EDI BSV | Kreisschreiben an die Ausgleichkassen Uber die Kontrolle der Arbeitgeber (KAA)
Giiltig ab 1. Januar 2008 | Stand: 1. Juni 2026 | 318.107.08 d



21 von 27

Anhang 1: Textvorschlag fir die Bestatigung der Korrektheit
der Angaben

Ich erklare, die individuelle Beitragsabrechnung Ubereinstimmend
zum Bundesgesetz uber die Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHVG) und zu den Ausfuhrungsbestimmungen ausgefullt zu haben
und ich bestatige hiermit formell die Korrektheit der gelieferten An-
gaben.

Die Hinweise zum massgebenden Lohn im Merkblatt 2.01 haben wir
berucksichtigt. Insbesondere ist uns bekannt, dass VR-Honorare
i.d.R. zum massgebenden Lohn gehoren.
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Anhang 2: Checkliste fir den Arbeitgeber

Auf der Vollzugsseite des BSV unter https://sozialversicherun-
gen.admin.ch/de/d/12308 aufgeschaltet.

Checkliste fiir den Arbeitgeber

1 |Beschaftigen Sie Arbeitnehmende, die aktuell nur im 1 Ja [J Nein
Ausland (auch evil. Homeoffice) erwerbstatig sind? > Weiter zu frage 6
In welchen Staaten sind diese Arbeitnehmenden tatig? O EU/EFTA-Staaten’
J Andere Staaten:
Rechnen Sie fiir diese Arbeitnehmenden mit Ihrer O la
Ausgleichskasse in der Schweiz ab? O Nur fiir einige Arbeitnehmende
[ Nein
Bestehen fiir diese Arbeitnehmenden giiltige O Ja
Entsendeformulare (Al oder CoC), Sondervereinbarungen |0 Mur fiir einige Arbeitnehmende
oder Bestatigungen der Weiterfiihrung der Versicherung? |J Nein
= Bitte Formulare bereit halten
Werden entsandte Arbeithehmende lber die O Ja
Versicherungsmoglichkeiten von begleitenden [ Nein
Ehegattinnen und Ehegatten sowie begleitenden Kindern
informiert?
Wenn Sie eine auslédndische Filiale oder einen O Ja O Nein
ausldndischen Hauptsitz haben, beschiftigen Sie = Weiter zu Frage 9
Arbeitnehmende von dort ausschliesslich in der Schweiz?
Rechnen Sie flir diese Arbeitnehmenden mit lhrer [ Ja
Ausgleichskasse in der Schweiz ab? O Nur fiir einige Arbeitnehmende
[ Nein
Bestehen fir diese Arbeitnehmenden giiltige ausldndische [J Ja
Entsendeformulare (A1 oder CoC) oder [ Nur fiir einige Arbeitnehmende
Sondervereinbarungen? [ Nein
- Bitte Formulare bereit halten
Beschaftigen Sie Arbeitnehmende mit Wohnsitz im 1 la [J Nein
Ausland, die nur in der Schweiz erwerbstatig sind? - Weiter zu Frage 11
Rechnen Sie fiir diese Arbeitnehmenden mit |hrer O Ja
Ausgleichskasse in der Schweiz ab? O Nur fiir einige Arbeitnehmende
[J Nein
1 |Arbeiten Sie mit Selbststéndigerwerbenden mit Wohnsitz | Ja [ Nein
im Ausland zusammen, die nur in der Schweiz erwerbstatig
sind?
01.01.2021 1/2
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Checkliste fiir den Arbeitgeber

12 |Beschaftigen Sie Arbeitnehmende (inkl. allfallige Organe O Ja O Nein
der Gesellschaft), die

- die in einem EU/EFTA-Staat wohnen und die
(kumulativ)

- sowohl in der Schweiz als auch in einem oder
mehreren EU/EFTA-Staaten erwerbstatig sind (auch evtl.
Homeoffice), far Sie, fiir einen anderen Arbeitgeber oder
selbststandig (z. B. Nebenerwerh) arbeiten?

13 |Rechnen Sie fiir diese Arbeitnehmenden mit lhrer 0 Ja
Ausgleichskasse in der Schweiz ab? O Nur fidr einige Arbeitnehmende
[ Nein
14 |Verfligen diese Arbeitnehmenden iiber Al- Formulare resp. | la
Sondervereinbarungen? I Nur fiir einige Arbeitnehmende
2 Bitte Formulare bereit halten J Nein

W Ey-Staaten seit 1.1.2017: Belgien, Bulgarien, Dadnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Holland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern.

12l Grossbritannien gehdrt nach dem Brexit seit dem 1.1.2021 nicht mehr zur EU.

EFTA-Staaten: Flirstentum Liechtenstein, Island, Norwegen, Schweiz.

01.01.2021 272
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Anhang 3: Checkliste fiir die Arbeitgeberkontrolle

Auf der Vollzugsseite des BSV unter https://sozialversicherun-
gen.admin.ch/de/d/12311 aufgeschaltet.
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Checkliste fiir die Arbeitgeberkontrolle

B. Begleitende Familienangehdrige von entsandten Arbeitnehmenden Grundlage
Ertsandte Arbeitnebhmende werden Ober die Versicherungsméglichkeiten von begleitenden Ehegattinnen und Ekegatten resp. [Rz WP
eingetragenen Partnerinnen und Partnern sowie won begleitenden Kindern nicht informisrt.

[= Frage 5 der Checkliste Arbeitgeber mit Mein beantw artet]

4 [Den Arbeitgeber auf die \Weiterversicherungsmaglichkeiten hinw eisen [Beitrittsversicherunglfreiwilige Versicherung), resp. darauf [207E6.1F.,
aufmerksam machen, dass die Begleitperson nurin gewiszen Fallen gestitzt auf sin Sozialversicherungsabkommen automatizeh | 2077.1F., 3104
mitwersichert ist, ff.. insbes.

31042 und
F104d.4,
4067
4070 fF.
WIEYE 2019

C. Erwerbsort Schweiz far Arbeitnehmende einer auslandischen Filiale oder eines auslindischen Hauptsitzes |Grundlage

Bei auslsndizcher Filiale oder ausldndischem Hauptsitz werden Arbeitnehmende von dort auzschlieszlichin der Schweiz beschaftiar. [ [Rz WPl

[= Frage & der Checkliste Arbeitgeber mit Ja beantw ortet]

3 ['whird fr diese Arbeitnehmenden in der O Ja [ Mein 1034
Schweiz abgerechnet? P Ieisiter ow Shock &

E |Liegen fir diese Arbeitnehmenden glltige O Ha= Der O Mein = Der Arbeitnebmer ist in der Schweiz zu 2005, 2032,
auzldndische Entzendebescheinigungen (A1, Arbeitnehmer ist versichermn. Ist eine Entsendung gewinscht, sindim | 2071,
Cal) oder Sondervereinbarungen var? nicht in der Busland die entsprechenden Vorkehmingen zu 2092 ff., 2035

Schweiz treffen.
versichert.

D. Wohnsitz im Ausland und Erw erbsort nur in der Schweiz Grundlage

Arbeitnehmendes oder Selbststindigerw erbendes mit w'ohnsitz im Auzland, die nurin der Schweiz erwerbstatig und nicht entsandt sind. | [(Fz WYP

[= Frage 3 und 11 der Checkliste Arbeitgeber mit Ja beantwartet]

T ['whird fr die Arbeitnehmendenin der Schweiz - ([ Jal= korek) [ Mein =+ Die Arbeitnehmenden sind inder Schweiz zu | 1034, 2071
abgerechnet? versichemn.

3 |Handelt &= sich bei den . Selbststandiger- O al= karrekt) O Mein - Die Perzonen sind als Arbeitnebmendeinder | 1034, 2071,
werbenden:, die fir den Arbeitgeber titig sind, Schweiz zu versichern. WMLE 1013 F
effektiv um salche im AHWV-rechtlichen Sinn?

01.01.2024 2id
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Checkliste fiir die Arbeitgeberkontrolle

3 |Werden alfsllige weitere ErwerbstStigkeiten 0O J=l= karrekt) ] Mein = Eine weitere Erw erbst Stigkeit in einem ELI- 2016, 2020, ,
dem Arbeitgeber gemeldet und wird dann die {EFTA-Staat kénnte bei firnwendbarkeit der Vo 2051, 2054 ff.
Versicherungsunterstellung neu gepraft? 53312004 die Versicherungsunterstellung Sndern. Der

Arbeitgeber kénnte allenfallz in einem anderen Staat
beitragspflichtig werden. Es ist ein entsprechendes
\erfahren vorzusehen,

E. Wohnsitz in einem EUHEF TA-Staat und Mehrfachtatigkeiten 2 Grosstes Risiko von Falschunterstellung Grundlage

Arbeitnehmende, die Rz WYPY

= in einem ELWEF TA-Staat woknen und die (kumulativ],

= sowohlin der Schweiz als auchin ginem oder mehreren ELWEF TA-Staaten emw erbstitig sind [auch evtl. Telearbeit], Fir einen

anderen Arbeitgeber ader selbststandig (z. B. Mebenerwerb] arbeiten.

[= Frage 12 der Checklizte Arbeitgeber mit Ja beantw ortet)

10| wfird fir Arbeitrehmende, 0O Jal=falsch)= [ Mein (= korrekt) 20161,
< die mehr als 253 inihrem \Wohnstaat Der Arbeitnehmer 2020,
unselbststandig erwerbstatig sind oder sollte nicht in 20531
< die mehr als 433 inihrem \wWohnstaat der Schweiz
Telearbeit leisten [unzelbststsndig versichert zein
emerbend) und seine
<+ die weniger als 252 inihrem ‘Wohnstaat Versicherungs-
unzelbststindig erwerbstatig sind [auch el unterstellung ist
Telearbeit] und For mindestens einen zu korrigieren.
anderen Arbeitgeber mit Sitz in ginem
ELNEFTA-Staat [nicht Wohnsitzstaat) Uberprifen, ob eine Al-Bescheinigung des Wohnzitzstaats varliegt.
erwerbstStig sind, Yerneindendenfallz meldet die Auzgleichzkasze den Fall dem zustsndigen
in der Schweiz abgerechnet?) Trager im Wohnsitzstazat.

1 [ \tird fiir Arbeitnehmende, die mehr als 255 |0 J2 (= karek:, O Mein (= korrekt, wenn keine A1-Bezcheinigung 207161, 2020,
und weniger als 503 in ihrem wenn eine &1- vorliegt] 2053 .
Wohnstaat Telearbeit lzisten Bescheirigung
[unzelbststandig erwerbend]in der Schweiz vorliegt)
abgerechnet?

0.01.2024 34

EDI BSV | Kreisschreiben an die Ausgleichkassen Uber die Kontrolle der Arbeitgeber (KAA)
Giiltig ab 1. Januar 2008 | Stand: 1. Juni 2026 | 318.107.08 d



27 von 27

EDI BSV | Kreisschreiben an die Ausgleichkassen Uber die Kontrolle der Arbeitgeber (KAA)
Giiltig ab 1. Januar 2008 | Stand: 1. Juni 2026 | 318.107.08 d



	Abkürzungen
	1. Grundsätzliches
	2. Kontrollkonzept
	2.1 Lohnsummenkategorien
	2.2 Bestätigung der Korrektheit der Angaben
	2.3 Arbeitgeberkontrollen in den Lohnsummenkategorien 0 und l
	2.4 Arbeitgeberkontrollen in den Lohnsummenkategorien II bis IV
	2.5 Laufende Risikoüberwachung
	2.5.1 Lohnsummenkategorie I
	2.5.2 Lohnsummenkategorien II bis IV

	2.6 Sonderfälle (Übersteuerung)

	3. Berichterstattung
	4. Verarbeitung der Kontrollberichte
	5. Kosten / Sanktionen
	6. Übergangsbestimmungen
	Anhang 1: Textvorschlag für die Bestätigung der Korrektheit der Angaben
	Anhang 2: Checkliste für den Arbeitgeber
	Anhang 3: Checkliste für die Arbeitgeberkontrolle

